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12 SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG Bd. 119 Nr. 1

Indermühle. Nr. 40, Henry Daxelhofer. Nr. 60, Päder & Jenny,
sämtliche in Bern.

Entschädigungen zìi je 400 Fr. : Nr. 7, Zeerleder & Wildbolz,
Mitarb. Ernst Schwab. Nr. 12, Alb. Gnägi. :Nr. 21, Hans Streit.
Nr. 27, Walter Schwaar. Nr. 29, Fritz HunSker. Nr. 33, Werner
Krebs. Nr. 41, Hans Weiss, Mitarb. Ed. Merz und Emil Meyer.
Nr. 45, Oscar Rufer und Ciaire Eckmann. Nr. 52, Rud. Keller.
Nr. 54, Hans Brechbühler und Max Jenni. Nr. 57, G. Frigerio,
sämtliche in Bern.

Ausstellung aller Entwürfe in der Aula des städt. Gymnasiums
bis 4. Januar, werktags 10 bis 17 h, an Sonn- und Festtagen
10 bis 12 h.

LITERATUR
Geologie von Zürich einschliesslich seines Exkursions-Gebietes.

Von Dr. Hans Suter, 117' Seiten, broschSt, mit
24 Abbildungen, einer Profiltafel und einer geologischen Karte
von Zürich. Zürich 1941, Verlag A.-G. Gebr. Leemann & Co.
Preis Fr. 5.60.

Das Werklein wendet sich an die Lehrerschaft, an Förster,

Ingenieure, Techniker, Unternehmer, kurz an aüe Freunde
der geologischen Heimatforschung. Es enthält zahlreiche
TextbUder und eine Profiltafel mit 7 Querschnitten durch das
Exkürsionsgebiet, das sffin von Baden bis Rapperswil und vom
Wehntal bis zum Reusstal erstreckt. Im' vom Art. Institut Orel!

¦Füßli gedruckte, vielfarbige geologische Karte im Masstab
1:150 000, ein Meisterwerk kartographischer Kunst I und Technik,

umfasst das ganze Gebiet des Kantons Zürich, einschliesslich
seiner Nachbarschaft, reicht also weit über das genannte

Exkursionsgebiet hinaus. Der Verfasser, ein vorzüglicher Kenner
der heimischen Geologie, bietet den weitschichtigen Stoff in klarer,
gemeinverständlicher Sprache dar. Als Herausgeber zeichnen die
Naturkundliche Vereinigung des Lehrervereins Zürich und die
Geologische Gesellschaft Zürich.

The Engineers' Digest. Herausgeber : Engineers' Digest Ltd.,
120, Wigmore Street, London, W. 1. Jahresabonnement £ 2/2/0.

Die Reichhaltigkeit dieser im Juni 1940 in London gegründeten,

der nicht-englischen technischen Literatur gewidmeten
Rundschau veranlasst uns, auf dieses bemeMenswerte, weder vor
der Reproduktion detaülierter Schnittzeichnungen noch vor
komplizierten mathematischen Formeln zurückschreckende
Kriegserzeugnis aufmerksam zu machen, das den übernationalen
Charakter der Technik einmal mehr bestätigt. Einen Begriff von
dem allmonatlich in gedrängter und dokumentierter
Berichterstattung behandelten Stoff mag beispielsweise eine Auswahl
aus dem Inhalt der Augustnummer 1941 geben: Ringversteifungen

für Druckkabinen (nach Luftfahrtforschung), Moderne
Kampfflugzeuge (nach Riv. Aeronautica), Turbo-Gebläse (nach
Brown Boveri Mitt.), Mutatoren in Stahlwerken (Iron & Steel
Engineer), Automobil-Gaserzeuger (A. T. Z.), Elektrisches
Schweissen unter Druckluft (SBZ), Prüfung von Kurbelwellen

(Die Giesserei) usw. Die bearbeitete Literatur besteht zu
einem beträchtlichen Teil aus schweizerischen Publikationen.
Auch aus diesem Grunde empfehlen wir diese orientierenden
Auszüge dem Interesse unserer Techniker, die der einheimischen
Fachliteratur in fremdsprachigem Gewand möglicherweise eine
den Originaltexten oft versagte Beachtung schenken werden.

Abstecken und Vermarken von Bogen nach dem Winkelbildverfahren.

2. Auflage. Herausgegeben von der Deutschen
Reichsbahn. Mit vielen Abbildungen und Tafeln. Leipzig
1941, Verkehrswissenschaftliche Lehrmittelgesellschaft. Preis
kart. Fr. 3,10.

Diese neubearbeitete und erweiterte Ausgabe eines
gleichnamigen Werkes1) r das bereits 1937 erstmals erschienen ist,
trägt den neuen Oberbauvorschriften der Deutschen Reichsbahn
Rechnung und bedient sich nun auch der 400 Grad-Teilung des
Kreises. Ein Kapitel über das Abstecken neuer Linien, die
trigonometrischen Absteckverfahren und entsprechenden
grundlegenden Gleichungen, sowie Tabellen für geschwungene Rampen
in Uebergangsbögen bilden die hauptsächlichsten Ergänzungen.
Das handliche, sauber gedruckte und mit Beispielen ergänzte
Handbuch vermittelt dem Praktiker wertvolle Angaben und
wird sich damit von selbst Leser verschaffen. Im Strassenbau,
bei Strassenbahnen und Kleinbahnen findet sich noch ein grosses
Anwendungsgebiet; besonders bei den letztgenannten könnte
noch manche überbeanspruchte Stelle mit kleinem Aufwand
vermieden werden. Bei der SBB und BLS ist das behandelte Bogen-
absteckverfahren mit Erfolg angewendet worden. R. Liechty.

') Besprochen unter Skizzierung des Verfahrens in Bd. 110, S. 82.

Für den Textteil verantwortliche Redaktion:
Dipl. Ing. CARL JEGHER, Dipl. Ing. WERNER JEGHER
Zuschriften: An die Redaktion der «SBZ», Zürich, Dianastr. 5. Tel. 34 507

MITTEILUNGEN DER VEREINE
Arbeitsbeschaffung für Architekten in Bern

Der begrüssenswerte und nachahmenswerte Entschluss der
Berner Bau-Behörden von Stadt und Kanton, Projektierungsarbeiten

für zukünftige Bauvorhaben von allgemeinem Interesse
jetzt schon zu subventionieren (vgl. Bd. 117, S. 225), hat leider
Bis jetzt erst geringe praktische Auswirkung, weil die als
Bauherren in Betracht fällenden Stellen von dieser günstigen Gelegenheit

noch zu wenig Kenntnis haben, somit wenig Gebrauch davon
machen. Daher rufen die bernischen Fachverbände die bezüglichen

Beschlüsse der städtischen und kantonalen Behörden in
Erinnerung und fordern zugleich alle Fachleute auf, die Adressen
von Firmen und Korporationen, die möglicherweise solche
Projektierungsarbeiten vergeben könnten, den eingangs genannten
Behörden bekanntzugeben. Veröffentlicht wurde ferner folgender

I AUFRUF.
Die Entwicklung der Lage "kann plötzlich zu einer katastrophalen

Arbeitslosigkeit führen. Es muss daher im Interesse
unseres Landes heute schon dafür gesorgt werden, dass für die
Zeiten grösserer Arbeitslosigkeit baureife Projekte zur Verfügung

stehen. Bund, Kanton und allfällig Gemeinden leisten an
die Kosten von Projektierungsaufträgen und Plankonkurrenzen
des Hoch- und Tiefbaues, soweit sie 500 Fr. übersteigen,
ausserordentliche Beiträge (30 bis 60°/0 der Honorarsumme, bzw. 40
bis 60°/o der Wettbewerbsdotierung). Dabei sind insbesondere
solche Objekte in Aussicht zu nehmen, deren Verwirklichung
^möglichst wenig ausländische Baustoffe erheischt.

Für eine Subventionierung fallen Aufträge und Wettbewerbe
von Gemeinden, gemeinnützigen Körperschaften und
privatwirtschaftlichen Betrieben in Betracht, die ohne ein besonderes
Bedürfnis nach Arbeitsbeschaffung oder ohne öffentliche Beiträge
nicht oder erst später ausgeführt würden. Privatpersonen werden
insoweit berücksichtigt, als das Projekt ein überwiegendes
Allgemeininteresse aufweist. Im Kanton Bern nimmt das kantonale
Arbeitsamt Gesuche zur Prüfung entgegen.

Die unterzeichneten Verbände richten an die Gemeinden und
die grundsätzlich in Betracht fallenden Korporationen und
Betriebe den Appell, von dieser günstigen Gelegenheit nach Mög-
Hchkeit Gebrauch zu machen. Die Mitglieder der Verbände stehen
den Interessenten für Rat und Auskunfterteilung zur Verfügung.

Sektion Bern des S. I. A., Ortsgruppe Bern des B. S. A.
G. A. B. (Ges. selbständig prakt. Architekten Berns).

SA Schweizer. Ingenieur- und Architekten-Verein
¦ li Ha Mitteilung des Sekretariates

Die Eidgenössische Preiskontrolle wird demnächst besondere
Vorschriften über das Mass der Abwälzung der Umsatzsteuer
für Handwerk und Gewerbe herausgeben.

Inzwischen wird gemäss der Verfügung IIa, Art. 5, der Eidg.
Preiskontrolle vom 1. Dezember 1941 und den Angaben der
Steuerverwaltung die Steuer wie folgt auf den Bauherrn abgewälzt:

Baugewerbe : in °/„ des Fakturabetrages :

Hochbau 1 <yo

Tiefbau 1 o/0

(Fakturabetrag nach Abzug der Installationskosten)
Stahl-, Hoch- und Brückenbau * 1,5 °/0

(mit Montage)
Zimmerarbeiten * 1,12 °/0
Schreinerarbeiten * 1,33 °/0
Parkettarbeiten 1,25 °/0
Maler- und Gipserarbeiten:

Bauarbeiten * 1,0 %
Werkstattarbeiten 2,0 0/0

Schlosserarbeiten * 1,5 °/0

Spenglerarbeiten * 1,0 °/0
Dachdeckerarbeiten * 1,25 °/0
Pflasterarbeiten (Beläge) * 1,2 °/0
Plattengeschäfte * 1,25 %
Rolladenfabriken :

a) Neubau mit Montage 1,5 °/0
b) Reparaturen mit Montage 2,0 °/0

Zentralheizungsinstallationen * 1,5 %
Elektroinstallationen * 1,2 °/0
Sanitäre Installationen * 1,5 °/0
Besondere Abmachungen mit:

Euböolith 1,5 °/0
Lignoflor 1,7 o/o

Superhermit L3 °/0
* inkl. Reparaturen.

Zürich, den 19. Dezember 1941 Das Sekretariat des S. I. A.
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